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1 Zielsetzung 

Endlich – so muss man sagen - wird auch dem Fußverkehr bundes-

weit mehr Aufmerksamkeit im Hinblick auf seine Bedeutung, seine 

Verkehrssicherheit und seinen Beitrag zum Klimaschutz entgegenge-

bracht. Bisher wurde der Fußverkehr in der Planung oftmals als „So-

wieso-Verkehr“ vernachlässigt. Dabei ist Gehen die Basis jeglicher 

Mobilität und sollte hinsichtlich der Flächen- und Zeitgerechtigkeit, so-

wie insgesamt der Wertigkeit stärker in den Fokus der Verkehrspla-

nung gestellt werden. Die ersten Fußverkehr-Checks NRW sind er-

folgreich im Jahr 2019 absolviert worden und führten in den beteiligten 

Kommunen bereits zu einer Sensibilisierung für die Themen der Fuß-

verkehrsförderung. Nochmals deutlich stärker in den Fokus gerückt 

wurden die Fußverkehrs-Checks in den Jahren 2020 und 2021 durch 

die Pandemie-Situation, in der insbesondere das Spazierengehen im 

Nahraum wiederentdeckt wurde. 

Um die Ziele, die Methodik und die Umsetzung der Fußgängerförde-

rung in den Mitgliedskommunen des Zukunftsnetz Mobilität NRW stär-

ker bekannt zu machen und zu verankern, wurden im Zeitraum Juni 

2021 bis Dezember 2021 weitere zwölf Fußverkehrs-Checks durch-

geführt.  

Abbildung 1-1: Ziele der Fußverkehrs-Checks NRW 2021 

 
Quelle: Zukunftsnetz Mobilität NRW: Folie aus der Auftaktveranstaltung 2021 

 

 

 

Bedeutung des  
Fußverkehrs 

Fußverkehrs-Checks  
in NRW 2021 



Fußverkehrs-Checks NRW 2021 – Stadt Jülich - Abschlussbericht 

 8 

41 Mitgliedskommunen haben sich um die Durchführung der Fußver-

kehrs-Checks 2021 beworben, zwölf Modellkommunen wurden durch 

das Ministerium für Verkehr des Landes NRW und das Zukunftsnetz 

Mobilität NRW ausgewählt.  

Abbildung 1-2:  Entwicklung der Bewerbungen  

 

 

In der Koordinierungsstelle Rheinland waren dies die Städte Brühl, 

Jülich, Königswinter, Siegen und die Gemeinde Engelskirchen, in der 

Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr die Städte Essen und Krefeld, in der 

Koordinierungsstelle Westfalen-Lippe die Gemeinden Kalletal und 

Mettingen sowie die Städte Münster, Warburg und Warstein. Das Pla-

nungsbüro VIA bearbeitete 2021 die Kommunen Brühl, Engelskir-

chen, Essen, Jülich, Mettingen und Siegen. 

Modellkommunen 2021 
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Abbildung 1-3: Modellkommunen für die Fußverkehrs-Checks NRW 
2021 

 
Quelle: Zukunftsnetz Mobilität NRW: Folie aus der Auftaktveranstaltung 2021 

Die Methodik wurde über den Leitfaden zur Durchführung von Fußver-

kehrs-Checks1 weitgehend definiert. In jeder Kommune fanden min-

destens fünf Termine statt: 

 interner Startertermin mit der Verwaltung der Modellkommune 

 Auftaktveranstaltung als öffentlich beworbene Bürgerveranstal-

tung 

 zwei Begehungen vor Ort mit Bürgern, Politik und Verwaltung 

 Abschlussveranstaltung als öffentlich beworbene Bürgerveran-

staltung. 

 

 

1  Zukunftsnetz Mobilität NRW: Fußverkehrs-Checks – Leitfaden zur Durchführung. Köln 
2018 

Methodik und Ablauf der 
Fußverkehrs-Checks 
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Abbildung 1-4: Ablauf der Fußverkehrs-Checks NRW 2021 

 
Quelle: Zukunftsnetz Mobilität NRW: Folie aus der Auftaktveranstaltung 2021 

Der Ablauf, die Inhalte und die Ergebnisse dieser Veranstaltungen in 

der Stadt Jülich sollen im Folgenden kurz beschrieben werden. Pan-

demiebedingt konnte der interne Startertermin und die Abschlussver-

anstaltungen nur digital, alle anderen Veranstaltungsformate konnten 

als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. 
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2 Ausgangslage in der Stadt Jülich 

Die Stadt Jülich, als kreisangehörige Stadt des Kreises Düren hat 

33.779 Einwohner und umfasst eine Fläche von 90,4 km2.2 Die Stadt 

Jülich liegt im nördlichen Bereich des Kreises Düren an der Rur. 

Das Thema Fußverkehr wird in Jülich bereits durch einige andere Pro-

jekte und Konzepte sowie Aktionen diskutiert, es gibt auch erste Ideen 

zur Stärkung des Fußverkehrs. So wurden im Rahmen der Kampagne 

„Mehr Freiraum für Kinder“ im Jahr 2017 sieben Elternhaltestellen an 

fünf Grundschulen eingerichtet, mit dem Ziel, die eigenständige Mobi-

lität der Kinder auf dem Schulweg zu fördern. Doch schätzt die Stadt 

sich selbst als Einsteiger in der Fußverkehrsförderung ein, obwohl be-

reits im Jahr 2020 im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche test-

weise auf Abschnitten eine autofreie Innenstadt ermöglicht wurde, die 

den Stellenwert des Fußverkehrs deutlich machen sollte. Parallel 

dazu wurde eine Bürgerbefragung durchgeführt, in der u.a. auch die 

Gefahrenpotenziale für den Fußverkehr ermittelt wurden.  

Aus diesen Gründen ist es für die Stadt Jülich umso wichtiger, nach-

haltige Mobilität wie den Fußverkehr als die Platz sparendste und kli-

mafreundlichste Form der Fortbewegung in der Stadt zu stärken. Die 

Teilnahme an den Fußverkehrs-Checks 2021 sollte ein Baustein 

hierzu sein.  

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die vorhandenen Ansätze und 

bereits durchgeführten Aktivitäten zur Fußverkehrsförderung in der 

Stadt Jülich. 

 

 
2 Quelle: Stadt Jülich:  https://www.juelich.de/datenundfakten. Stand: 31.12.2020, abgerufen 

am 27.12.2021 
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Tabelle 2-1 Ausgangslage in der Stadt Jülich 

Basiskennziffern  Einwohner: 34.000 
 Fläche: 90,39 km²  
 Stadttyp: Mittelstadt mit Ortskern und 15 Stadtteilen 

Entwicklungsstufe 
Fußverkehrsförderung 

 15 % Modal Split (geschätzter Wert nach der Bürgerbeteiligung 
im Rahmen des Mobilitätskonzepts, Stand: 2020) 

 „das Thema wird derzeit diskutiert und es gibt erste Ideen, aber 
keine konkreten Maßnahmen“ 

 Einsteiger Kommune in der Fußverkehrsförderung 
Ausgangssituation  Im Ortskern leben etwa 53% der Bevölkerung von Jülich 

 Sehr hohe Verkehrsbelastung 
Aktivitäten zum Thema 
Fußverkehr 

 Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts läuft (seit 2020) 
 Kampagne „Mehr Freiraum für Kinder“ mit dem Ziel 

eigenständige Mobilität von Kindern auf dem Schulweg 
o Errichtung von 7 Elternhaltestellen an 5 Grundschulen 
o Erste Ansätze zu temporärer Straßenumgestaltung in 

Spielstraßen und Einsatz von Bewegungselementen 
 Testweise autofreie Zonen in der Innenstadt zur Europäischen 

Mobilitätswoche 
Verkehrspolitische 
Zielsetzung / Konzepte 
zum Fußverkehr 

 Integriertes Handlungskonzept (2020) 
 Mobilitätskonzept 
 „Mehr Freiraum für Kinder“ (2016) 
 Betriebliches Mobilitätskonzept 
 Sukzessive Einrichtung verkehrsberuhigter Bereiche 

Motivation zur Teilnahme  Feststellung von Mängeln zum Thema Fußverkehr: 
o Probleme bei Querungen von innerstädtischen 

Hauptverkehrsstraßen 
o Verbesserungswürdige Beleuchtung  
o Kritik an Umlaufphasen von LSA, „Bettelampeln“,  
o Verbesserung der Barrierefreiheit an LSA/Querungen 

(akustische Signale, Bordsteinabsenkungen) 
 Erweiterung der verkehrsberuhigten Straßenzüge 

 

 

  

 

Das Untersuchungsgebiet der Fußverkehrs-Checks hat sich auf 

Wunsch der Stadt Jülich auf den Kernstadtbereich konzentriert.  

 

Auf der eigenen Webseite wurde die Teilnahme an den Fußverkehrs-

Checks 2021 in Jülich kommuniziert und zur Beteiligung an den öf-

fentlichen Veranstaltungen aufgerufen. 

 

Presse und Medienarbeit 
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Abbildung 2-1:  Ausschnitt aus der Website der Stadt Jülich 

 
Quelle: https://www.juelich.de/aktuelles?news=Jetzt_stehen_die_Fusswege_im_Fokus 

Einen weiteren Beitrag zum Fußverkehrs-Check in der Stadt Jülich 

veröffentlichte z.B. Radio Rur  

Abbildung 2-2:  Presseausschnitt Fußverkehrs-Check der Stadt Jü-
lich (Radio Rur) 

 
Quelle: https://www.radiorur.de/artikel/juelich-gewinnt-wettbewerb-953233.html 
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3 Veranstaltungen in der Stadt Jülich 

Die Ansprechpartnerin für die Fußverkehrs-Checks in der Stadt Jülich 

war die Mobilitätsbeauftragte Frau Tonic-Cober. 

3.1 Interner Starter-Termin 

Am 11.05.2021 fand ein verwaltungsinterner digitaler Startertermin 

statt. 

Katja Naefe, Zukunftsnetz Mobilität NRW, beglückwünschte die Stadt 

Jülich für die erfolgreiche Bewerbung. Sie berichtete, dass sich 41 

Kommunen um die Fußverkehrs-Checks 2021 beworben haben, 12 

sind ausgewählt worden. Sie führte aus, dass die Erfahrungen aus 

zwei Jahren zeigen, dass die Fußverkehrs-Checks eine sehr gute Me-

thode sind, sich erstmals oder auch vertiefend mit dem Fußverkehr in 

der Kommune auseinanderzusetzen. Andrea Fromberg und Kirsten 

Niklas, Planungsbüro VIA, präsentierten erste Ergebnisse der Be-

standsanalyse und erläuterten die Vorgehensweise. Insbesondere im 

Hinblick auf die besondere Situation aufgrund der Corona-Pandemie 

wurden die verschiedenen Möglichkeiten der Durchführung der Betei-

ligungsformate besprochen. Im Starter-Termin wurden zudem das Un-

tersuchungsgebiet und die Begehungsrouten diskutiert und intern ab-

gestimmt sowie die Termine für die öffentlichen Veranstaltungen ver-

einbart.  

Die folgenden Karte zeigt den Untersuchungsraum und die wichtigs-

ten Ziele im Untersuchungsgebiet.  

Untersuchungsraum 
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Abbildung 3-1: Untersuchungsraum und Ziele für den Fußverkehrs-
Check in der Stadt Jülich 

 

 

Zudem sind von der Polizei die Unfälle mit Fußverkehrsbeteiligung aus 

den Jahren 2016 bis 2020 zur Verfügung gestellt worden. Die Unfälle 

wurden kartografisch verortet; die folgende Karte zeigt das Ergebnis: 

Unfallanalyse 
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Abbildung 3-2: Unfälle mit Fußverkehrsbeteiligung in den Jahren 
2016 - 2020 in der Stadt Jülich (n=44) 

 

Insgesamt sind im Untersuchungsgebiet mit 44 Unfällen in fünf Jahren 

einige Fußverkehrsunfälle mit Personenschaden polizeilich registriert 

worden. Auffällig sind insgesamt die recht hohe Anzahl der Unfälle mit 

Fußverkehrsbeteiligung und die Überschreiten-Unfälle (einer mit ge-

tötetem Fußgänger) auf der großen Rurstraße und den anderen klas-

sifizierten Straßen sowie die Unfälle im Bereich der Poststraße / Köln-

straße mit viel Fußverkehr. 

 

Kartografisch verdeutlicht wurden zudem die vorhandenen Daten zur 

Verkehrsbelastung im Untersuchungsgebiet:  
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Abbildung 3-3: Verkehrsbelastungsdaten (Verkehrsdaten aus 
https://www.nwsib-online.nrw.de/ Stand 2015; und 
Stadt Jülich) 

 

Deutlich wird die sehr hohe Verkehrsbelastung auf der Großen Rur-

straße (L136) mit ihrem Schwerverkehrsanteil von nahezu 5%.  

 

Folgende Termine wurden vereinbart: 

 Auftakt-Workshop: Dienstag, 24. August 2021 (18:00 Uhr) 

 erste Begehung: Donnerstag, 02. September 2021 (21:00 

Uhr), Begehung bei Dunkelheit 

 zweite Begehung: Dienstag, 21. September 2021 (16:00 Uhr), 

Begehung im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 

 Abschluss-Workshop: Mittwoch, 24. November 2021 (17:00 

Uhr), digitale Veranstaltung 

Terminplanung 



Fußverkehrs-Checks NRW 2021 – Stadt Jülich - Abschlussbericht 

 18 

Aufgrund der Pandemie-Situation wurde im November 2021 beschlos-

sen den Abschluss-Workshop digital durchzuführen. 

Die Stadt Jülich entschied sich, die anstehenden Veranstaltungen 

über die örtliche Presse bekannt zu machen sowie bekannte Perso-

nenkreise, Initiativen und Netzwerke persönlich anzusprechen und 

einzuladen.  

Die Präsentation und das Protokoll zum Startertermin sind im Anhang 

des Berichts zu finden. 

3.2 Auftakt-Workshop 

Frau Doris Vogel, Sozialdezernentin der Stadt Jülich, begrüßte die 

Teilnehmenden am Dienstag, den 24. August 2021 in der Kulturmu-

schel der Stadt Jülich und stellte kurz die Motivation und die Erwartun-

gen der Stadt vor. Katja Naefe, Zukunftsnetz Mobilität NRW, Koordi-

nierungsstelle Rheinland erläuterte das Gesamtprojekt der Fußver-

kehrs-Checks. Frau Fromberg und Frau Niklas, Planungsbüro VIA 

stellten das Projekt in der Stadt Jülich vor und erläuterten erste Analy-

seergebnisse. Außerdem wurden die Routenvorschläge für die anste-

henden Begehungen gezeigt. 

Der Auftakt-Workshop war gut besucht, es nahmen rund 18 Personen 

teil.  

Abbildung 3-4:  Auftaktveranstaltung in Jülich 

 

Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit 

Dokumentation 
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Nach der Vorstellung des Projekts im Plenum versammelten sich die 

Teilnehmenden an zwei Thementischen. An diesen wurden grundsätz-

liche Fragen zum zu Fuß gehen in Jülich besprochen und die Routen 

anhand von Karten diskutiert. 

Die Einstiegsfrage, „Wie gerne gehen Sie zu Fuß im Untersuchungs-

gebiet?“ ergab, dass ein Großteil der Bürger*innen gerne zu Fuß geht. 

Es herrschte jedoch Einigkeit darüber, dass einige Bedingungen die 

Attraktivität des zu Fuß Gehens einschränken. Auf die Frage, was ver-

bessert werden müsste, damit man gerne bzw. noch lieber zu Fuß ge-

hen würde, kamen folgende Beiträge: 

 Netzlücken der Gehwegeverbindungen sollten geschlossen 

werden und die Verbindungen sichtbarer gemacht werden.  

 Die Verbindung zwischen Innenstadt und Rur sollte verbessert 

werden. 

 Mehr Barrierefreiheit schaffen (Bordsteinabsenkungen, Flä-

chenkonflikte mit fahrenden und parkenden Kfz) 

 Konflikte zwischen Rad- und Fußverkehr minimieren (gemein-

sam geführte Wege reduzieren, auch auf Wegen entlang der 

Rur) 

 Die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmenden sollte geför-

dert werden 

 Fußgängerfreundliche LSA-Schaltung und barrierefreie LSA 

 Die Kölnstraße sollte autofrei(er) werden. 

Auf die Frage, welche Probleme für den Fußverkehr bereits bekannt 

sind, kamen folgende Beiträge: 

 Lange Wartezeiten an LSA  

 Mangelhafte Beleuchtung 

 Konfliktreiche gemeinsame Rad- und Fußwege 

 Unebene Oberflächen und Neigungen 

 Geringe Gehwegbreiten 

 Viele Umwege notwendig, um Ziele barrierefrei zu erreichen 

 Große Rurstraße ist problematisch (Konflikte zwischen Fuß 

und Rad; Barrierefreiheit eingeschränkt) 

 Nebenstraßen / Grünwege sind bei Dunkelheit nicht ausrei-

chend beleuchtet (starkes Unsicherheitsgefühl) 
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 Soziale Brennpunkte in Jülich (Angsträume, mangelhafte Be-

leuchtung, Sauberkeit) 

 Kölnstraße: Parkregelungen werden ignoriert 

Die Teilnehmenden wurden nach ihren Lieblingsorten im Untersu-

chungsgebiet gefragt. Diese sind: 

 „im Grünen“ / an der Rur, Ruruferradweg 

 Alternativrouten zu den Hauptverkehrsstraßen über Neben-

straßen  

 Innenstadt, Marktplatz, Schloßplatz 

 Zwischenweg „An der Promenade“ 

 Jülich ist eine „Stadt der kurzen Wege“, was mehr ins Be-

wusstsein gerückt werden sollte. 

Die vorab erarbeiteten thematischen Schwerpunkte wurden weitestge-

hend in den Beiträgen genannt und in der weiteren Bearbeitung ver-

folgt. Diese sind: 

 Barrierefreiheit 

 Verkehrssicherheit 

 Durchgängigkeit der Fußwegebeziehungen  

 Aufenthaltsqualität und Attraktivität 

Die vorgeschlagenen Routen für die Begehungen wurden diskutiert 

und Ergänzungen vorgeschlagen: 

 

Routenvorschläge 
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Abbildung 3-5: Begehung Route 1 (mit den ergänzenden Vorschlä-
gen der Teilnehmenden) 

 

Für die zweite Begehung wurde folgende Route festgelegt:  

Abbildung 3-6: Begehung Route 2 
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Die Präsentation und das Protokoll zum Auftakt-Workshop sind im An-

hang des Berichts zu finden. 

 

Auch in der Presse wurde über den Auftaktworkshop berichtet. 

 

 

Quelle: Aachener Zeitung; Lokales; Jülich vom 26.August 2021 

 

Quelle: https://www.aachener-zeitung.de/lokales/juelich/auftaktworkshop-zum-fussverkehrs-

check_aid-62385275 

Dokumentation 

Presse 
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3.3 Erste Begehung 

An der ersten Begehung nahmen 21 Personen teil. Diese wurde ab 

21:00 Uhr durchgeführt und konnte so eindrücklich zeigen, welche 

Probleme zusätzlich in der Dunkelheit auftreten. Anhand der im Auf-

taktworkshop erarbeiteten Anregungen und Mängelmeldungen zum 

Fußverkehr in der Stadt Jülich wurden an vorher festgelegten Stand-

orten Zwischenstopps auf der Route eingelegt. Hier wurden Erfahrun-

gen, Probleme sowie Verbesserungsvorschläge der Bürgerinnen und 

Bürger diskutiert.  

Diese Anmerkungen wurden vom Planungsbüro VIA dokumentiert. Mit 

Hilfe von Fotos und der Mitschrift auf einem GPS-getrackten Tablet 

sind die Ergebnisse aus der Begehung in die Maßnahmenausarbei-

tung eingeflossen. 

Abbildung 3-7: Eindrücke von der ersten Begehung 

 

3.4 Zweite Begehung 

Auch bei der zweiten Begehung wurde an vorher festgelegten Stand-

orten angehalten, um sich über die Problemlagen auszutauschen. An 

dieser Begehung nahmen 26 Personen teil.  

Durchführung 

Durchführung 
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Abbildung 3-8: Eindrücke von der zweiten Begehung 

 

 

Zu den Begehungen wurden einige Berichte in der lokalen Presse ver-

öffentlicht: 

Presse und Medienarbeit 
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Abbildung 3-9: Pressebericht zu den Begehungen 

 

Quelle: https://www.radiorur.de/artikel/check-auf-dem-fussweg-1078428.html 

3.5 Abschluss-Workshop 

Der Abschluss-Workshop wurde am 24. November 2021 pandemiebe-

dingt digital durchgeführt. Frau Vogel, Sozialdezernentin der Stadt Jü-

lich begrüßte die rund 25 Teilnehmenden. Sie bedankte sich für die 

gute Zusammenarbeit mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW und be-

tonte noch einmal die Relevanz und besonders passende Einbettung 

der Fußverkehrs-Checks für und in die Gesamt-Planungen zur städti-

schen Mobilität in Jülich.  
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Frau Niklas und Frau Fromberg, Planungsbüro VIA, stellten die inhalt-

lichen Schwerpunkte und die Maßnahmenempfehlungen aus den Be-

gehungen der Fußverkehrs-Checks in Jülich sortiert nach Themenfel-

dern vor. 

In der Präsentation wurden die wichtigsten Maßnahmenempfehlungen 

den Themenfeldern Verkehrssicherheit, Einschränkungen und Attrak-

tivität zugeordnet und priorisiert. Nach der Vorstellung jedes Themen-

blocks hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, zu den einzelnen 

Vorschlägen und Empfehlungen Fragen und Diskussionspunkte anzu-

sprechen. In wesentlichen Teilen sahen die Teilnehmenden ihre Anre-

gungen aus dem Auftaktworkshop und den beiden Begehungen in Jü-

lich aufgenommen.  

 Frau Tonic-Cober, Stadt Jülich, informierte, dass die Stadt Jü-

lich bereits in einem intensiven und konstruktiven Austausch 

mit Straßen.NRW durch die Umgestaltung der Großen Rur-

straße sei und dass die Maßnahmenempfehlungen aus dem 

Fußverkehrs-Check hier ebenso angesprochen werden kön-

nen. 

 Eine Nachfrage bezog sich auf den Knotenpunkt Ellbach-

straße / Bastionsstraße, der heute mit einem Zebrastreifen ge-

sichert wird. Die Frage war, ob an dieser Stelle auch eine Be-

vorrechtigung des Radverkehrs möglich sei, ähnlich wie die 

Maßnahmenempfehlung am Knotenpunkt Karthäuserstraße / 

Keltenstraße. 

Frau Fromberg erläutert hierzu, dass die Kfz-Verkehrsbelas-

tung dafür auf der Ellbachstraße wahrscheinlich zu hoch sei. 

Der Maßnahmenvorschlag an der Karthäuserstraße / Kelten-

straße wird als gut befunden. Selbstverständlich muss hier der 

Vorrang auch durch StVO-Beschilderung verdeutlicht werden. 

Schlossstraße / Citadellen-Parkplatz: Hier gibt es Querungs-

stellen, die früher flächenhaft rot eingefärbt gewesen sind. Ein 

Teilnehmer merkte an, dass die Roteinfärbung dem Fußver-

kehr einen Vorrang suggeriert.  

Frau Fromberg berichtete, dass nach Aussagen der Teilneh-

menden in der Begehung diese Querungsstellengestaltung 

recht gut funktioniere, da dadurch Kfz-Fahrende aufmerksa-

mer seien und durch die Unsicherheit, wer Vorrang hat, mehr 

Rücksichtnahme zu beobachten sei. Die Querungshilfen soll-

ten aber auf ihre Barrierefreiheit geprüft werden.  

Anmerkungen und Hin-
weise der Teilnehmenden  
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Erste Gespräche zur Umgestaltung finden in der Verwaltung 

jedoch bereits statt. 

Folgende Hinweise wurden zum Thema Schulwegsicherheit geäußert: 

 Frau Tonic-Cober berichtete, dass die Stadt Jülich bereits seit 

einiger Zeit mit den Jülicher Schulen eng zusammenarbeitet 

und das schulische Mobilitätsmanagement optimiert.  

 Frau Fromberg möchte zur weiteren Arbeit an der Verbesse-

rung der Verkehrssituation vor Schulen motivieren und ermu-

tigt zu Pilotprojekten, z.B. im Rahmen der Europäischen Mobi-

litätswoche, in denen eine temporäre Sperrung der Straßen 

vor Schulen erprobt werden könne. Diese Empfehlungen wur-

den von den Teilnehmenden begrüßt. 

Folgende Hinweise wurden zum Thema Geschwindigkeitsreduzierung 

geäußert: 

 Die Maßnahmenempfehlung zur Geschwindigkeitsreduzierung 

auf der Großen Rurstraße wurde bereits in einem Abstim-

mungsgespräch mit dem Baulastträger Straßen.NRW themati-

siert. 

Folgende Hinweise wurden zum Thema Einschränkungen geäußert: 

 Diskutiert wurde zunächst die Bedeutung der (Kurzzeit-)Park-

plätze auf der Kölnstraße für die Geschäfte.  

Die Planerinnen von VIA berichteten, dass die Wegnahme 

von Kfz-Parkplätzen in vielen Geschäftsstraßen Kölns nicht 

mehr kritisiert wird, sondern von Geschäftsinhabern aktiv ge-

fordert und unterstützt wird, da die Aufenthaltsqualität steige 

und mehr Kunden zu Fuß und mit dem Rad kämen.   

Die Verkehrsführung auf der Kölnstraße wird in Jülich seit län-

gerer Zeit intensiv diskutiert. Aus Sicht der Förderung der 

Nahmobilität sollte die Kfz-Verkehrsbelastung auf der Köln-

straße deutlich reduziert werden, um Fuß- und Radverkehr si-

cherer und attraktiver zu machen. Der Fußverkehrs-Check 

kann diese kontrovers geführte Diskussion letztlich jedoch 

nicht auflösen.  
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Abbildung 3-10: Pressebericht zur autofreien Geschäftsstraße in Köln 

 

 

Folgende Hinweise wurden zum Thema Attraktivität geäußert: 

 Es wurde der Wunsch geäußert, dass der Walramplatz attrak-

tiver gestaltet werden sollte. Die Maßnahmenempfehlung von 

VIA zur Aufwertung des Platzes und Verdeutlichung der 

Wegeachse wurde begrüßt. 

Alle Vorschläge und Anregungen der Teilnehmenden wurden geprüft 

und in der Maßnahmenplanung ggf. berücksichtigt.  
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Abbildung 3-11:  Pressebericht zum Abschlussworkshop in Jülich 

 
Quelle: https://www.juelich.de/aktuelles?news=Fu_ss_verkehrs_Check_Stadt_J_ue_lich 
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4 Maßnahmenempfehlungen 

Im Folgenden sollen die empfohlenen Maßnahmen nach Themenfel-

dern beschrieben und begründet werden. Dabei werden die Themen-

bereiche und Maßnahmenempfehlungen behandelt, die in den Bege-

hungen in der Stadt Jülich von besonderer Bedeutung waren und die 

auch auf dem Abschluss-Workshop präsentiert und diskutiert worden 

sind. 

Abbildung 4-1:  Schwerpunkte der Fußverkehrs-Checks in der Stadt 
Jülich 

 

 

Anschließend wird auf die ausführliche Dokumentation der empfohle-

nen Maßnahmen im Maßnahmenkataster verwiesen.  
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4.1 Verkehrssicherheit  

In den nachfolgenden Kapiteln sollen die verschiedenen Möglichkeiten 

einer Verbesserung der Verkehrssicherheit im Untersuchungsgebiet 

aufgezeigt werden.  

Je nach Erfordernis (z.B. in Abhängigkeit von den gefahrenen Kfz-Ge-

schwindigkeiten, der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, der Anzahl 

der zu Fuß Gehenden, der Breite der Fahrbahn) gibt es sowohl bauli-

che als auch markierungstechnische Möglichkeiten, eine Querungs-

stelle mit oder ohne Vorrang für zu Fuß Gehende zu sichern.  

Abbildung 4-2:  Möglichkeiten, Querungsstellen zu sichern 

 

Quelle: AGFK-Faktenblatt 04 Baden-Württemberg: Querungshilfen für den Fußverkehr 

Im Folgenden werden die verschiedenen Querungshilfetypen, die im 

Untersuchungsgebiet empfohlen werden, erläutert. 

Bei den Begehungen wurde festgestellt, dass bei einigen bestehen-

den Lichtsignalanlagen (LSA) Verbesserungsbedarf hinsichtlich der 

Fußgängersicherheit bzw. -freundlichkeit besteht. Folgende Empfeh-

lungen für fußgängerfreundliche Lichtsignalanlagen werden allgemein 

gegeben: 

 Es sollte geprüft werden, ob eine konfliktfreie Phase für Fuß-

gängergrün eingerichtet werden kann oder zu Fuß Gehende 

zumindest einen Vorlauf erhalten können. 

 Die Grünphasen für zu Fuß Gehende sollten mit den Räum-

zeiten ausreichend lang bemessen sein, so dass auch langsa-

mere mobilitätseingeschränkte Menschen in einem Zug aus-

reichend sicher die Straße überqueren können. 

Querungen optimieren 

Fußgängersichere und  
-freundliche Lichtsignal-
anlagen 
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 An den Lichtsignalanlagen soll es eine Grünzeit für zu Fuß 

Gehende mit jedem Ampelumlauf geben. LSA-Grün nur auf 

Anforderung („Bettelampeln“) sollten vermieden werden. 

 Mittelinseln müssen ausreichend groß dimensioniert werden 

(mindestens 2,50 m x 4,00 m), um dem größeren Platzbedarf 

für Mobilitätseingeschränkte (Kinderwagen, Rollstuhl) und 

Radfahrende/Sonderfahrzeuge wie Lastenräder, etc. gerecht 

zu werden. 

 3-Sinne-Prinzip: Querungsstellen an Lichtsignalanlagen sollen 

grundsätzlich neben dem optischen Signal auch mit taktilen 

und akustischen Leitsystemen ausgestattet sein. 

 Freie Rechts-Abbiege-Fahrspuren stellen immer eine Gefahr 

für querende zu Fuß Gehende dar. Die Notwendigkeit eines 

freien Rechts-Abbiegers sollte geprüft werden und ggf. zu-

rückgebaut oder in die Lichtsignalanlage integriert werden. 

Einige Lichtsignalanlagen in der Stadt Jülich sind bereits fußgänger-

freundlich entsprechend den Empfehlungen gestaltet, es sollte geprüft 

werden, ob weitere optimiert werden können. So entspricht z.B. die 

Ampelanlage am Knotenpunkt Große Rurstraße/Poststraße aufgrund 

ihres Alters nicht mehr dem aktuellem Standard.  

Abbildung 4-3:  Poststraße/Große Rurstraße 

 

Die Teilnehmenden wünschen sich hier zusätzlich, dass die Haltelinien 

weiter nach hinten verlegt werden, da dadurch ihr subjektives Sicher-

heitsgefühl steigt. Es wird empfohlen, zu prüfen, ob an den Ampelan-

lagen der Großen Rurstraße aufgeweitete Radaufstellstreifen (ARAS) 

oder vorgezogene Haltlinien markiert werden können. Diese Empfeh-

lungen sind mit Straßen.NRW abzustimmen. 
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Der Bereich vor der zukünftigen Seniorenanlage (Düsseldorfer Straße) 

mit den beiden Ampelanlagen in unmittelbarer Nähe ist bereits eine gut 

gesicherte Querungsstelle. Die Überbreite der Querungsstelle könnte 

deutlicher gemacht werden und die Barrierefreiheit sowie die Beleuch-

tung verbessert werden.  

Abbildung 4-4:  Querung Düsseldorfer Straße (links); Überbreite 
Querung Bottrop (rechts) 

 

Am Knotenpunkt Schloßstraße/Kölnstraße/Poststraße ist ein Mini-

Kreisverkehr eingerichtet. Viel Kfz-Verkehr und auch viel Fußgänger-

verkehr treffen an dieser Stelle aufeinander. Die Vorrangsituation ist 

für zu Fuß Gehende uneinheitlich, da die Fußgängerüberwege (FGÜ) 

fehlen. 

Abbildung 4-5:  Vorrangregelung für zu Fuß Gehende in Kreisver-
kehren 

 

Quelle: nach Kohaupt 2015 

Kreisverkehr 
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Um die Verkehrssicherheit an Kreisverkehren zu optimieren, sollten 

alle Knotenpunktzufahrten innerorts mit Fußgängerüberwegen (Zebra-

streifen) ausgestattet werden. Dies bringt folgende Vorteile für zu Fuß 

gehende: 

 Vorrang von zu Fuß Gehenden wird eindeutig geregelt 

 Vorrang wird für alle deutlich sichtbar 

 Reduzierung der gefahrenen Kfz-Geschwindigkeiten 

 übersichtliche Knotenpunktgestaltung 

 gut für die Schulwegsicherung! 

Abbildung 4-6:  Musterlösung Mini-Kreisel mit Fußgängerüberwe-
gen 

 

Quelle: Planungsbüro VIA 

In NRW sollen an allen Kreisverkehrsüberquerungsstellen FGÜ ein-

gerichtet werden. In Bezug auf die Einsatzkriterien, die die R-FGÜ 

2001 nennt, hat der Ministerialerlass von 2002 einen breiteren Spiel-

raum zugelassen, auch in Bezug auf die Beleuchtung. Ob die Be-

leuchtung im Bestand die geforderten Werte erreicht, sollte in der Pra-

xis überprüft werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die überfahr-

bare Kreisinsel baulich so gestaltet werden kann, dass eine Ablen-

kung für Kfz erreicht wird, damit die gefahrenen Geschwindigkeiten 

deutlich gesenkt werden. 
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Abbildung 4-7:  Mini-Kreisverkehr in Köln 

 

Am Mini-Kreisverkehr an der Kölnstraße empfiehlt es sich darüber hin-

aus zu prüfen, ob die Durchfahrt von der/in die Kölnstraße für Kfz un-

terbunden werden kann. Für den Radverkehr sollte die Verbindung al-

lerdings offen bleiben. Dies würde die Verkehrssicherheit an diesem 

Knotenpunkt verbessern, da die Verkehrsbelastung entscheidend ge-

senkt werden könnte und die Aufenthaltsqualität in der Kölnstraße stei-

gern. Die Parkplätze in der Kölnstraße blieben für Kunden erreichbar, 

doch eine Durchfahrt wäre nicht mehr möglich. Diese Maßnahme hätte 

zur Folge, dass die Einbahnstraßenführung in der Kölnstraße aufge-

hoben werden müsste. Der Parksuchverkehr in der Kölnstraße könnte 

zudem über ein dynamisches/digitales System gesteuert werden, das 

die Anzahl der freien Parkplätze bei Einfahrt, z. B. an der Römerstraße, 

anzeigt.  

Im Kreuzungsbereich Dr.-Weyer-Straße/Bahnhofstraße sollte eine 

Umgestaltung der Einmündung geprüft werden, denn hier wirkt der 

Kreuzungsbereich aufgeweitet. Die möglichen Flächengewinne sind 

verkehrstechnisch, z.B. über Schleppkurven, zu prüfen.  

Falls Potenziale zur Flächenumverteilung vorhanden sind, kann der 

Gehweg in die Fahrbahn vorgezogen und verbreitert werden, so dass 

der Querungsweg insgesamt verkürzt werden kann. Zu Fuß Gehende 

haben keinen Vorrang, jedoch durch eine Verringerung der Fahrbahn-

breite wird die Sicherheit für Querende verbessert. Diese Maßnahme 

könnte auch kurzfristig über Markierungen und provisorische Einbau-

ten umgesetzt werden.  

Vorgezogene Seitenräume 
an Einmündung  
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Abbildung 4-8:  umgestaltete Einmündung in Castrop-Rauxel 

 

Abbildung 4-9:  umgestaltete Einmündung in Köln 

 

 

Alternativ könnte die Markierung bzw. der Einbau eines Tropfens ge-

prüft werden. Zudem entspricht die Markierung der Radverkehrsfurt 

nicht den aktuellen Regelwerken und sollte optimiert werden. Die fol-

gende Musterlösung verdeutlicht das Prinzip:  
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Abbildung 4-10:  Musterlösung Furtmarkierung 

 

Quelle: Planungsbüro VIA 

 

An der Querungsstelle Kartäuserstraße/Keltenstraße gibt es mehrere 

Möglichkeiten, die Sicherheit der zu Fuß Gehenden zu verbessern und 

den Querungskomfort zu erhöhen. Die Querungsstelle liegt auf einem 

wichtigen Schulweg und zudem auf einer gut frequentierten Fußver-

kehrsachse zum Bahnhof.   

 

 

Querungsstelle  
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Abbildung 4-11:  Querungsstelle an der Kartäuserstraße/Keltenstraße 

 

Eine Möglichkeit wäre, die Fahrbahn durch Engstellen nur einstreifig 

passierbar zu machen. Dies wurde bereits an der Kölnstraße/Kurfürs-

tenstraße in Jülich umgesetzt. Hierdurch könnte die Situation für zu 

Fuß Gehende durch eine 

 bessere Sicht und einen  

 kürzeren Querungsweg  

verbessert werden. Durch die Engstelle müssen Kfz zusätzlich die Ge-

schwindigkeit reduzieren. Dies könnte über eine Anrampung noch un-

terstützt werden.  

Eine weitere mögliche Maßnahme wäre die Anordnung eines Fußgän-

gerüberwegs. Hierdurch würde dem Fußverkehr  

 zusätzlich Vorrang gewährt. 

Schließlich kann der Fußgängerüberweg mit einem bevorrechtigten 

Überweg für Radfahrende (Radverkehrsfurt) kombiniert werden.  

Der Kraftfahrer wird durch Zeichen 205 („Vorfahrt gewähren“) mit Zu-

satzzeichen 1000-32 („Radfahrer kreuzen von rechts und links“) auf 

die Vorfahrt des Radfahrers hingewiesen. Damit dies eindeutig er-

kennbar ist, sollte diese Verkehrsregelung auch durch bauliche Maß-

nahmen unterstützt werden: Eine entsprechende Musterlösung mit 

Anrampung einer Radverkehrsfurt in Kombination mit einem Fußgän-

gerüberweg wird in folgender Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 4-12:  Möglichkeiten zur Sicherung einer Querungsstelle 
(Engstelle, Engstelle mit Fußgängerüberweg, kombi-
nierter Rad-/Fußgängerüberweg bei Fahrradstraße) 

 

Die Bevorrechtigung von Rad- und Fußverkehr wurde im Hinblick auf 

die Verkehrssicherheit für die Infrastrukturplanung von Radschnellwe-

gen wissenschaftlich untersucht und wird für Straßen mit weniger als 

2.000 DTV empfohlen und bis 3.500 DTV als möglich erachtet.3  

  

 

3  Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt): Einsatzbereiche und Entwurfselemente von Rad-
schnellverbindungen. Heft V320. Seite 87. Bergisch Gladbach 2019 
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4.2 Barrierefreiheit 

Ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit den Fußverkehrs-Checks 

ist grundsätzlich die Barrierefreiheit. Barrierefreiheit nützt allen Perso-

nen wie folgende Grafik zeigt, unabhängig von besonderen Bedürfnis-

sen bzw. temporären oder dauerhaften Behinderungen. 

Abbildung 4-13:  Formen der Mobilitätseinschränkung  

 
Quelle: H BVA der FGSV 

Im Rahmen der Fußverkehrs-Checks in der Stadt Jülich waren fol-

gende Themen im Hinblick auf die Barrierefreiheit grundsätzlich von 

Bedeutung. 

Im vorigen Kapitel sind bereits Hinweise gegeben worden, wie Zeitge-

rechtigkeit für zu Fuß Gehende vor allem an Lichtsignalanlagen er-

wirkt werden kann. Lange Rot- und kurze Grünphasen an Lichtsignal-

anlagen sind für viele mobilitätseingeschränkte Personen nicht nur är-

Zeitgerechtigkeit 
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gerlich und unbequem, sondern stellen mitunter eine „echte“ Ein-

schränkung der Mobilität dar, wenn z.B. Gehhilfen genutzt werden 

müssen. Es sollte selbstverständlich sein, dass LSA-Umläufe so aus-

gerichtet werden, dass sie auch für mobilitätseingeschränkte Men-

schen nutzbar sind. 

Das Thema Flächengerechtigkeit spielt wie die Zeitgerechtigkeit im 

Fußverkehr eine relevante Rolle. Viele Verkehrsräume sind auf eine 

komfortable Nutzung mit dem Kfz ausgelegt. Aufgrund von räumlich 

begrenzten Straßenbreiten leidet darunter meist der Fuß- und Radver-

kehr. Zu schmale Nebenanlagen, (illegal) parkende Kfz und weitere 

Barrieren schränken das sichere und komfortable zu Fuß Gehen vor 

allem für Mobilitätseingeschränkte ein.  

Die nutzbare Gehwegbreite sollte mindestens 1,80 m betragen. Nach 

den Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen (EFA) entspricht dies im 

Regelfall (Wohnstraße mit Hauswand und fließenden Verkehr) einer 

Gehwegbreite von 2,50 m.4 

Abbildung 4-14:  Mindestgehwegbreiten werden oft nicht erreicht 

 
Quelle: FGSV: EFA, 2002: 16 

In einigen Straßen sind die Gehwege aufgrund der Oberflächen nicht 

oder nur eingeschränkt barrierefrei begehbar. So ist z. B. das Natur-

steinpflaster auf dem Überweg zur Kleine Kölnstraße uneben und weist 

breite bzw. tiefe Fugen auf.  

 

4 FGSV: Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen" (EFA), S.16 

Flächengerechtigkeit  

Gehwegbreiten 

Oberflächen /  
und Gehwegqualität 
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Abbildung 4-15:  Überweg zur Kleine Kölnstraße 

 

Für mobilitätseingeschränkte Personen, die einen Rollstuhl fahren 

oder einen Rollator als Gehhilfe nutzen, sind Unebenheiten in der 

Oberfläche nur sehr beschwerlich zu bewältigen. Grundsätzlich wird in 

Bereichen mit Natursteinpflaster ein ebener Streifen als deutlich bes-

ser befahrbar bewertet. 

Abbildung 4-16:  Beispiele Barrierefreie Gehwegbahn 

 

Punktuelle Oberflächenmängel stellen an einigen Stellen im Untersu-

chungsgebiet zusätzliche Barrieren dar. So sind insbesondere ältere 

gepflasterte Wege teilweise uneben, manchmal fehlen auch einzelne 

Steine. Punktuelle Oberflächenschäden sollten im gesamten Untersu-

chungsgebiet behoben werden. Im Kernbereich bleibt auf die flächen-

hafte Umgestaltung zu warten, die die Barrierefreiheit sicher angemes-

sen berücksichtigen wird. 

Auch wassergebundene Decken mit einer zu groben Körnigkeit sind 

nicht barrierefrei nutzbar, da sie mit kleinen Rädern an Rollatoren oder 

Rollstühlen nur sehr beschwerlich oder gar nicht zu nutzen sind. Hier 
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sollte auf die Barrierefreiheit sowie die regelmäßige Wartung und Un-

terhaltung mehr geachtet werden.  

In den Untersuchungsgebieten der Stadt Jülich weisen einige Bord-

steine an Querungsstellen eine hohe Kante auf. Aber auch Querungs-

stellen mit einer niedrigen Bordsteinkante sind häufig für mobilitätsein-

geschränkte Personen ein Hindernis.  

Im Leitfaden Barrierefreiheit im Straßenraum wird aktuell an Querungs-

stellen eine differenzierte Bordhöhe von 0 cm und mehr als 4 cm, meist 

6 cm empfohlen.5 Dies entspricht zum einen den Ansprüchen von 

Rollator- und Rollstuhlfahrenden, die die Querungsstelle ohne Kante 

leicht und gefahrlos passieren können und zum anderen den Ansprü-

chen von Blinden und Sehbehinderten, die auf eine mit dem Langstock 

gut ertastbare Kante angewiesen sind. Damit löst die Querungsstelle 

mit differenzierter Bordhöhe die Querungsstelle mit 3 cm Bord ab, die 

als „Kompromisslösung“ in der Vergangenheit empfohlen wurde. Sie 

kann bereits bei 2,50 m Breite eingerichtet werden. In Zusammenarbeit 

z.B. mit dem Seniorenbeirat und Behindertenbeirat sollte eine Prioritä-

tenliste für den Umbau von barrierefreien Knotenpunkten erarbeitet 

werden.  

Abbildung 4-17:  Differenzierte Bordhöhen 

 

Grundsätzlich ist bei Umlaufsperren (auch „Drängelgitter“ genannt) im-

mer zu fragen, ob sie tatsächlich erforderlich sind. Nur an wenigen Stel-

len sollten die Umlaufsperren weiterhin bestehen bleiben, wie z.B. an 

abschüssigen Stellen. Dabei sind die nachfolgend aufgeführten Anfor-

derungen zu beachten, damit die Befahrbarkeit z.B. auch für Fährräder 

mit Anhänger, Lastenfahrräder oder Personen mit Elektro-Rollstuhl 

 

5  Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (LS NRW) (2012): Leitfaden Barrierefrei-
heit im Straßenraum, Gelsenkirchen S. 33   

Querungsstelle mit  
differenzierter Bordhöhe  
(Doppelbord) 

Sperrpfosten /  
Durchfahrsperren 
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möglich ist. Diese Empfehlungen werden voraussichtlich in die neue 

ERA übernommen.  

Abbildung 4-18: Vorgaben für die Maße von Umlaufsperren (links) 
Umlaufsperre Keltenstraße (rechts) 

 
Quelle: Planungsbüro VIA 

Die Umlaufsperren, die am Weg entlang des Ellebachs stehen, sind 

grundsätzlich regelgerecht platziert. Sollte der Vorrang für Fuß- und 

Radverkehr auf der Kartäuserstraße umgesetzt werden, so sollte ein 

Entfall an dieser Stelle dennoch geprüft werden. Auch die Umlaufsper-

ren an der Ellbachstraße sind ggf. entbehrlich, da sie auch nur auf der 

östlichen Seite der Straße stehen.  

Bei Sperrpfosten ist ebenfalls zunächst das Erfordernis zu prüfen. Da-

bei sollte die Gefahr einer widerrechtlichen Nutzung durch Kfz gegen-

über der Unfallgefährdung sehbehinderter Personen durch Sperrpfos-

ten abgewogen werden. Am günstigsten ist, ähnlich wie bei Umlauf-

sperren, der Verzicht auf Sperrpfosten. Konnte der Nachweis erbracht 

werden, dass auf Sperrpfosten nicht verzichtet werden kann, sollte ent-

weder geprüft werden, ob die Sperrpfosten auch seitlich angebracht 

werden können oder eine Sicherung durch eine kontrastreiche Gestal-

tung erfolgen kann. In Jülich hat bereits der Arbeitskreis für ein inklusi-

ves Jülich in Zusammenarbeit mit dem Blinden- und Sehbehinderten-

verein Düren e.V. eindrücklich darauf hingewiesen, wie wichtig eine 

kontrastreiche Markierung für seheingeschränkte Menschen ist. Nicht 

markierte Sperrpfosten wurden mit gestrickten „Pollermützen“ ausge-

stattet. 
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Abbildung 4-19:  Pollermützen-Aktion in Jülich 

 

 

Für Radrouten bietet sich eine zusätzliche Bodenmarkierung an.  

Abbildung 4-20:  markierter Sperrpfosten in Engelskirchen 

 

Auch Einbauten wie Tischtennisplatten auf dem Schulhof sollten mar-

kiert werden, wenn sie im öffentlichen Verkehrsraum stehen, damit 

Sehbehinderte diese besser erkennen können. Treppenstufen sollten 

mit Vorderkantmarkierungen versehen werden.  

Auch werden die Gehwegbreiten durch Barrieren, Möblierung oder 

Einbauten vielerorts eingeschränkt. Im Untersuchungsgebiet war das 

Barrieren 
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Beet an der Dr.-Weyer-Straße, die in die Gehbahn im Querungsbe-

reich hineinragt, hierfür ein Bespiel.  

Abbildung 4-21: Barrieren auf den Nebenanlagen (Beet im Fuß-Que-
rungsbereich) 

 

Das Beet sollte kurzfristig zurückgebaut werden, damit zu Fuß Ge-

hende den Gehweg zum Queren nutzen können und nicht auf die Rad-

verkehrsfurt ausweichen müssen. 

Ebenfalls diskutiert wurden die Kundenstopper an der Post- und Köln-

straße sowie die vielen abgestellten Fahrräder. Wir empfehlen der 

Stadt Jülich, die Kundenstopper kurzfristig aus den Gehbahnen her-

auszunehmen. Zudem sollten ausreichend Fahrradabstellanlagen au-

ßerhalb der Gehbahnen angeboten werden, ggf. können Radabstell-

anlagen auch auf Flächen von Kfz-Stellplätzen verlagert werden.  

Abbildung 4-22:  Kundenstopper auf der Poststraße 
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4.3 Aufenthaltsqualität 

Ein wiederkehrender Wunsch in allen Kommunen der Fußwege-

Checks ist die Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Hier in der Stadt 

Jülich ist das sogar eines der drei Schwerpunktthemen.  

Im Rahmen der Begehung wurde darauf hingewiesen, dass häufig auf 

den vom Rad- und Fußverkehr gemeinsam genutzten Nebenanlagen 

Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmenden auftreten.  

Abbildung 4-23: Gemeinsamer Geh und Radweg entlang der Gro-
ßen Rurstraße (zwischen Römerstraße und Köln-
straße) 

 

Ein Planungsgrundsatz des Planungsbüro VIA ist, die Verkehrsmittel 

der Nahmobilität, also den Fuß- und Radverkehr, nicht gegeneinander 

auszuspielen. Ziel der Fußverkehrs-Checks ist es demnach nicht, den 

Radverkehr zu verdrängen oder den Fußverkehr auf Kosten des Rad-

verkehrs zu verbessern. Ziel muss vielmehr eine ganzheitliche Ver-

besserung der Bedingungen für die Nahmobilität sein. Um die Kon-

flikte zwischen dem Rad- und Fußverkehr zu minimieren, sollte aus 

Sicht des Gutachterteams innerorts grundsätzlich geprüft werden, ob 

der Radverkehr als Fahrverkehr auf der Straße geführt werden kann. 

Durch eine zunehmende Anzahl von Radfahrenden und erhöhte Fahr-

geschwindigkeiten (durch z. B. Pedelecs) stellen diese sonst eine 

wachsende Gefahr für zu Fuß Gehende dar. Künftig sollten entspre-

chend der Richtlinien nach Möglichkeit keine gemeinsamen Geh- und 

Rad- und Fußverkehr 
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Radwege innerorts mehr angeordnet werden6. Aufgrund der hohen 

Fußverkehrsfrequenz und der Geschäftsstraßenfunktion wird empfoh-

len, auf der Großen Rurstraße Gehweg/Radfahrer frei anzuordnen, so 

dass Radfahrende wählen können, ob sie routiniert im Mischverkehr 

auf der Straße oder als Gast auf dem Gehweg fahren möchten. 

Grundsätzlich gilt, dass Rad fahrende Kinder von der Fahrbahnfüh-

rung ausgenommen sind: 

 Kinder bis 8 Jahre müssen auf dem Gehweg fahren. Beglei-

tende Erwachsene dürfen ebenfalls den Gehweg nutzen. 

 Kinder bis 10 Jahre dürfen auf dem Gehweg fahren. 

Auch diese Maßnahme ist mit Straßen.NRW abzustimmen. 

Die Diskussion um Tempo 30 als „Stadttempo“ (Regel statt Aus-

nahme) läuft, u.a. vom Deutschen Städtetag angestoßen, seit Jahr-

zehnten. Mit einer gemeinsamen Initiative von inzwischen 80 Städten 

wird der Verordnungsgeber BMDV aufgefordert, die Entscheidung 

zum Geschwindigkeitsregime auch auf Hauptstraßen mehr der kom-

munalen Ebene zu überlassen. In Tempo 30-Zonen ist das seit länge-

rem der Fall und in den meisten Fällen auch in der Gesellschaft kein 

strittiges Thema mehr. Die Anordnungsmöglichkeiten für Tempo 30 

auf Hauptverkehrsstraßen sind seit mehreren Jahren das Ergebnis 

von Kompromissen im Bundesrat und der Verkehrsministerkonferenz, 

v.a. was das Umfeld von besonders schützenswerten Einrichtungen 

wie z.B. Schulen angeht, aber auch als Folge von europäischen Luft-

reinhaltestandards sowie Festlegungen in Lärmaktionsplänen.  

Die Verwaltungsvorschrift führt zu Zeichen 274 „zulässige Höchstge-

schwindigkeit“, Abs. 13, XI aus:  

Innerhalb geschlossener Ortschaften ist die Geschwindigkeit im 

unmittelbaren Bereich von an Straßen gelegenen Kindergärten, 

-tagesstätten, -krippen, -horten, allgemeinbildenden Schulen, 

Förderschulen für geistig oder körperlich behinderte Menschen, 

Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern in der Regel auf 

Tempo 30 km/h zu beschränken, soweit die Einrichtungen über 

einen direkten Zugang zur Straße verfügen oder im Nahbereich 

der Einrichtungen starker Ziel- und Quellverkehr mit all seinen 

kritischen Begleiterscheinungen (z. B. Bring- und Abholverkehr 

 

6  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Empfehlungen für Rad-
verkehrsanlagen (ERA). Seite 27. Köln, 2010 

Kfz-Geschwindigkeiten  
reduzieren: Tempo 30 
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mit vielfachem Ein- und Aussteigen, erhöhter Parkraumsuchver-

kehr, häufige Fahrbahnquerungen durch Fußgänger, Pulkbil-

dung von Radfahrern und Fußgängern) vorhanden ist. Dies gilt 

insbesondere auch auf klassifizierten Straßen (Bundes-, Lan-

des- und Kreisstraßen) sowie auf weiteren Vorfahrtstraßen (Zei-

chen 306). Im Ausnahmefall kann auf die Absenkung der Ge-

schwindigkeit verzichtet werden, soweit etwaige negative Aus-

wirkungen auf den ÖPNV (z. B. Taktfahrplan) oder eine dro-

hende Verkehrsverlagerung auf die Wohnnebenstraßen zu be-

fürchten ist. In die Gesamtabwägung sind dann die Größe der 

Einrichtung und Sicherheitsgewinne durch Sicherheitseinrich-

tungen und Querungshilfen (z. B. Fußgängerüberwege, Licht-

zeichenanlagen, Sperrgitter) einzubeziehen. Die streckenbezo-

gene Anordnung ist auf den unmittelbaren Bereich der Einrich-

tung und insgesamt auf höchstens 300 m Länge zu begrenzen. 

Die beiden Fahrtrichtungen müssen dabei nicht gleichbehandelt 

werden. Die Anordnungen sind, soweit Öffnungszeiten (ein-

schließlich Nach- und Nebennutzungen) festgelegt wurden, auf 

diese zu beschränken.7 

Alternativ gibt es die Möglichkeit, eine Geschwindigkeitsreduktion 

nach §45, Art. 9 Nr. 6 StVO auch aus Lärmschutzgründen nach § 45 

Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 3 StVO (Schutz der Wohnbevölkerung 

vor Lärm und Abgasen) anzuordnen.  

Auf den Begehungen in Jülich wurde an verschiedenen Stellen betont, 

dass die Kfz-Geschwindigkeit und der Lärm an der Großen Rurstraße 

sehr hoch sei und dadurch die Sicherheit und die Aufenthaltsqualität 

beeinträchtig würde. Bei einer Geschwindigkeitsreduzierung z.B. zwi-

schen Am Aachener Tor und Poststraße könnte der Radverkehr si-

cherer auf der Fahrbahn fahren und auf dem Gehweg (Radfahrer frei) 

angeordnet werden. Ob hier nun Lärmschutz- und/oder Luftqualitäts-

gründe ausschlaggebend sein können, müsste evaluiert werden.  

Zudem wird empfohlen, die Warenauslagen nicht mehr auf den Geh-

wegen, sondern auf den Parkflächen zu platzieren. Diese sollten als 

Multifunktionsflächen genutzt werden und je nach Bedarf auch als Lie-

fer-/Ladezone oder Außengastronomiefläche ggf. auch nur temporär 

zur Verfügung gestellt werden. 

 

7  http://www.verwaltungsvorschriften-im-inter-
net.de/bsvwvbund_26012001_S3236420014.htm, abgerufen am 24.02.2021 



Fußverkehrs-Checks NRW 2021 – Stadt Jülich - Abschlussbericht 

 50 

In der Dr.-Weyer-Straße existiert ein nicht benutzungspflichtiger Rad-

weg (Gehweg/Radfahrer frei), der ehemalig Radweg ist durch die rote 

Pflasterung weiterhin deutlich zu erkennen. Hier sollte die neue Rege-

lung durch Beschilderung und Markierung deutlicher kommuniziert 

werden.  

Abbildung 4-24: Beschilderung(Stadt Köln) und Markierung (Stadt 
Castrop-Rauxel) zur Aufhebung der Radwegebenut-
zungspflicht 

  

Mittel- bis langfristig sollten die roten Pflastersteine aber zurückgebaut 

werden.  

Im Rahmen der Begehungen wurde an mehreren Stellen Sitzmobiliar 

gewünscht, um Mobilitätseingeschränkten eine Pausenmöglichkeit zu 

ermöglichen, aber auch um die Aufenthaltsqualität von bestimmten Be-

reichen zu erhöhen. 

Das technische Regelwerk für barrierefreie Verkehrsanlagen8 benennt 

wesentliche Merkmale des Mobiliars für verschiedene Altersgruppen 

der Bevölkerung, für Menschen mit Behinderung, Schwangere und 

viele andere mehr: 

 die Sitzfläche sollte im Material nicht zu kalt, dabei glatt, aber 

nicht zu tief sein, um ohne fremde Hilfe beim Aufstehen wie-

der hochzukommen (ca. 48 cm Höhe), 

 neben der Rückenlehne sollte es auch Armlehnen zur Entlas-

tung der Arm- und Schultermuskulatur, aber ebenfalls zum 

leichteren Aufstehen geben, 

 

8 H BVA, FGSV 2011: 59 

Rückbau nicht benut-
zungspflichtiger Radver-
kehrsanlagen 

Mobilität braucht Nicht-
Mobilität 
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 für Blinde mit dem Langstock sollten Möbel gute ertastbar und 

für stark Sehbehinderte kontrastreich und so im Umfeld auf-

findbar sein. 

 neben der Sitzgelegenheit sollte es eine stufenlos zugängliche 

ebene Fläche von 1,50 m x1,50 m (für Rollstuhl, Kinderwa-

gen, Rollatoren) geben, 

 der Aufstellort sollte außerhalb der Laufrichtung des Geh-

wegs, u.a. im Interesse der Blinden und Sehbehinderten sein. 

Im Zuge der Schaffung einer definierten und sichtbaren Fußwegever-

bindung zwischen Brückenkopfpark und der Innenstadt sollten an ei-

nigen Stellen Verbesserungen vorgenommen werden. Das betrifft vor 

allem die Turmstraße sowie die Querung Turmstraße/Schützen-

straße. Insbesondere die Turmstraße könnte attraktiver, z.B. durch 

Begrünung, gestaltet werden. Auch ist ggf. das Schrägparken entlang 

der Turmstraße zu entfernen, damit der Gehweg verbreitert werden 

kann. Außerdem sollten die Fußwegeverbindungen sichtbarer ge-

macht werden.  

Jülich hat bereits ein Wegweisungssystem, welches jedoch nur die 

Ziele, aber nicht die Entfernungen angibt, was vor allem für Mobilitäts-

eingeschränkte eine außerordentlich wichtige Information ist. 

Abbildung 4-25: Wegweisung in Jülich 

 

Wegeverbindung zwi-
schen Innenstadt und 
Brückenkopfpark 
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Hauptziel eines innerstädtischen Leitsystems für zu Fuß Gehende ist 

die Verbesserung der Orientierung für Gäste mit fehlender oder ein-

geschränkter Ortskenntnis. Tatsächlich verfügen oft auch Einheimi-

sche nicht über eine umfassende Orientierung im Detail. Das Wege-

system muss barrierefrei konzipiert werden, Informationen zu einer 

eingeschränkten Barrierefreiheit auf einzelnen Strecken sollten über 

Piktogramme aufgenommen werden, ebenso Hinweise auf wichtige 

Schnittpunkte mit anderen Verkehrsträgern (ÖV-Haltestellen und 

Parkplätze) sowie öffentlich zugängliche (barrierefreie) Toiletten. 

Die Zielwegweisung kann auch durch Infotafeln oder Stelen an zent-

ralen Orten ergänzt werden. Diese könnten ergänzende Informationen 

liefern sowie einen Überblick über ganz Jülich bieten und sollten an 

zentralen Standorten und an den Eingangstoren in die Stadt (z.B. am 

Bahnhof und am Parkplatz zum Brückenkopfpark) platziert werden. 

Attraktive Wegeverbindungen können auch gestalterisch in Wert ge-

setzt und so hervorgehoben werden. 

Abbildung 4-26: Fußverkehrswegweisung und Fußwegeinszenierung 
(links in Rangsdorf; rechts in Lüdenscheid) 

 

 

 

 

4.4 Maßnahmen zu Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Das zu Fuß Gehen bietet gerade auch für Kinder viele Vorteile: Kinder, 

die zu Fuß zur Schule gehen oder in die Kita gebracht werden, sind 

durch die morgendliche Bewegung nachweislich wacher und fitter, 

Schulisches Mobilitätsma-
nagement 
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durch die eigenständige Bewegung schulen sie ihre Orientierung im 

Raum und lernen die Verkehrsregeln, sie lernen aber auch die Inter-

aktion mit anderen Verkehrsteilnehmenden und das soziale Miteinan-

der.  

Jedoch sind sichere und für Kinder attraktive Wege eine wichtige Vo-

raussetzung dafür, dass Kinder den Weg zwischen ihrem Zuhause 

und der Schule gerne alleine zu Fuß zurücklegen. Aber auch für El-

tern, die mit ihren Kindergarten- oder Schulkindern ganz oder teil-

weise zu Fuß in den Kindergarten oder die Schule gehen, sind sichere 

Wege die Grundvoraussetzung. Hierbei geht es um sichere, barriere-

freie, beleuchtete und bei jedem Wetter nutzbare Gehwege, die die 

Schulkinder bis zum Schuleingang führen. 

Eine Unterstützung bei der Mobilitätsberatung an Schulen bietet auch 

das Zukunftsnetz Mobilität NRW an. Durch verschiedene Projekte und 

Handbücher wird an Schulen das Thema nachhaltige Mobilität ge-

stärkt. 

Abbildung 4-27: Mobilitätsberatung des Zukunftsnetz Mobilität NRW 

  
 

An fast allen Schulen stellt der Hol- und Bringeverkehr durch haltende, 

parkende oder rangierende Elterntaxis, ein Risiko für die zu Fuß ge-

henden Kindern dar. Zu empfehlen ist die Verlagerung des Elterntaxi-

Verkehrs z. B. auf naheliegende Parkplätze. 

In Jülich wurden bereits im Rahmen der Kampagne „Mehr Freiraum für 

Kinder“ sieben Elternhaltestellen an fünf Grundschulen installiert. An 

Hol- und Bringeverkehr 

Elternhaltestellen 
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diesen können Eltern, die ihre Kinder mit dem Kfz zur Schule bringen, 

ihre Kinder aussteigen lassen, ohne diese selbst und andere Verkehrs-

teilnehmer zu gefährden.  

Diese Haltestellen sind Kurzzeit-Haltestellen, Kfz-Parken ist hier nicht 

erlaubt. Sie befinden sich meist in einer Entfernung von ca. 250 m zur 

Schule, damit die Kinder Gelegenheit bekommen, auf einem Teil des 

Schulweges auch eigenständig unterwegs zu sein. Die Ausgestaltung 

der Hinweisschilder für Elternhaltestellen ist nicht festgelegt.  

Die Einrichtung von Elternhaltestellen sollte in ein schulischen Mobili-

tätsmanagement integriert werden. Gemeinsam können Konzepte er-

stellt werden, die Standorte für die Elternhaltestellen gefunden und 

eine Kommunikationsstrategie geplant und umgesetzt werden. Auch 

hierfür gibt es viele gute Best-Practice-Beispiele und konkrete Hand-

reichungen des Zukunftsnetz Mobilität NRW, die Ideen für Strategien 

und Aktionen enthalten. Das Angebot muss in eine kontinuierliche Öf-

fentlichkeitsarbeit eingebunden und regelmäßig allen „Neuen“ kommu-

niziert werden.  

Abbildung 4-28: Beschilderungen von Hol- und Bringzonen in Düssel-
dorf und in Siegen 

       

Quelle Foto rechts: Stadt Siegen 

Im Rahmen der zweiten Begehung an der Dr.-Weyer-Straße wurde 

diskutiert, ob sich auf der großen asphaltierten Platzfläche im unmittel-

baren Schulumfeld am Knotenpunkt Wilhelmstraße/Dr.-Weyer-Straße 

eine Hol- und Bringzone für das angrenzende Gymnasium einrichten 



Fußverkehrs-Checks NRW 2021 – Stadt Jülich - Abschlussbericht 

 55 

ließe, auch wenn dies eigentlich eher eine Maßnahmenempfehlung für 

Grundschulen ist. 

Abbildung 4-29: Asphaltfläche Wilhelmstraße / Dr.-Weyer-Straße 

 

Zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung des Schulwegs an dieser 

Stelle könnten sein: 

 Querungsstellen definieren und barrierefrei ausbauen 

 eine mittige Platzbegrünung mit Kreisverkehrs-Charakter. 

Könnte hier ein Kreisverkehr realisiert werden, könnten die Querungs-

stellen über Fußgängerüberwege mit Vorrang gesichert werden. 

Grundsätzlich sollte die Stadt Jülich prüfen, ob die großen Asphaltflä-

chen rings um die Schulgebäude schon aus Klimaschutzgründen ent-

siegelt und begrünt werden könnten.  

Viele Schulen berichten, dass alle Kommunikation mit den Eltern zur 

Vermeidung des Elterntaxis nicht wirklich fruchtet und zudem sehr auf-

wendig ist. Aus diesem Grund gehen immer häufiger Schulen dazu 

über, sogenannte Schulstraßen einzurichten. Für die Schulstraße wer-

den die direkten Straßen im Schulumfeld für ein kurzes Zeitfenster von 

etwa 30 Minuten zu den Schulanfangs- und -endzeiten für den Kfz-

Verkehr gesperrt, Fuß- und Radverkehr sowie ggf. auch Busverkehr 

können die Schulen auch weiterhin erreichen.  

Ob die Schulstraße für das Gymnasium geprüft werden sollte, bleibt zu 

prüfen. Möglicherweise gibt es aber auch andere Schulstandorte in Jü-

lich, an denen ein sicherer Schulweg durch Kfz-Verkehr gefährdet ist, 

so dass eine Schulstraße versuchsweise erprobt werden kann.  

Schulstraße 
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Abbildung 4-30: Schulstraßen werden zunehmend eingerichtet 

 
Quelle: Kölner Stadtanzeiger vom 24.12.21 

 
Quelle: https://www.wienzufuss.at/schulstrasse/ 
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4.5 Maßnahmenprogramm für infrastrukturelle 
Maßnahmen 

Die durch die Begehungen entwickelten Maßnahmenempfehlungen 

wurden in einem Maßnahmenkataster zusammengestellt. Auf jedem 

Katasterblatt wird die Maßnahmenempfehlung in Foto und Karte sowie 

Text dokumentiert.  

Abbildung 4-31: Ausschnitt Maßnahmenkataster 
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Für die Präsentation und Diskussion der Ergebnisse im Abschluss-

Workshop ist eine Maßnahmenkarte erstellt worden, die die Maßnah-

menempfehlungen in der Übersicht darstellt. Die Maßnahmenkarte ist 

in folgender Abbildung dargestellt. 

Abbildung 4-32: Maßnahmenkarte zu den Begehungen im Untersu-
chungsgebiet Jülich 
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5 Empfehlungen zur Umsetzung 

Im Rahmen der Fußverkehrs-Checks wurden 36 Maßnahmenempfeh-

lungen zur Verbesserung der Situation für den Fußverkehr erarbeitet. 

Diese Maßnahmenempfehlungen sollten von der Verwaltung der Stadt 

Jülich geprüft und müssten je nach Aufwand auch politisch beschlos-

sen werden.  

Im Maßnahmenkataster sind bereits Hinweise auf Umsetzungszeit-

räume gegeben worden, indem den Maßnahmenempfehlungen die 

Kategorien kurz-, mittel- und langfristig zugewiesen wurden. Unter 

kurzfristigen Maßnahmen sind z. B. die Optimierung von punktuellen 

Oberflächenverbesserungen und die Absenkung von Bordsteinen ge-

fasst. Unter kurzfristig wird angenommen, dass die Verwaltung diese 

Maßnahmenempfehlungen innerhalb der nächsten drei Jahre umset-

zen kann.  

Unter Maßnahmen, die nach Einschätzung der Gutachter einen mittel-

fristigen Umsetzungshorizont aufweisen, werden vor allem Maßnah-

men eingeordnet, die keine übergreifenden konzeptionellen Vorarbei-

ten erfordern, oder auch realisiert werden können, ohne dass ein Kom-

plettumbau erforderlich wäre. Für einen mittelfristigen Umsetzungsho-

rizont nehmen wir der Erfahrung nach vier bis sieben Jahre an.  

Ein langfristiger Umsetzungshorizont von ab sieben Jahren wurde 

Maßnahmen zugeordnet, die einen längeren planerischen Vorlauf, 

eine intensive politische Diskussion und Abstimmung sowie die Akqui-

rierung von Fördermitteln erfordern.  

Um die Vielzahl der Maßnahmen aber nicht nur nach Umsetzungszeit-

räumen einordnen zu können und der Fußverkehrs-Check-Kommune 

noch eine weitere Bewertungsgrundlage an die Hand zu geben, wur-

den die Maßnahmen zudem nach den grundlegenden Bedürfnissen 

von zu Fuß Gehenden bewertet. Als grundlegende Bedürfnisse wer-

den dabei die Kriterien 

 Sicherheit 

 Einschränkung der Bewegungsfreiheit und 

 Attraktivität 

gefasst.  

Um diese grundlegenden Bedürfnisse plakativ darstellen zu können, 

wurden sie mit „Ampelfarben“ hinterlegt. Dabei steht die Farbe Rot für 

die Sicherheit als Basis für das zu Fuß Gehen und umfasst folgende 

Aspekte: 

Umsetzungszeiträume 

Bewertung der  
Maßnahmen 

Sicherheit 
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• als objektive Verkehrssicherheit (u.a. nach Unfallstatis-
tik), auch mit unterschätzten Risiken (z.B. für stark 
Sehbehinderte) 

• als subjektive Unsicherheit, mit Tendenz zur Mobilitäts-
einschränkung v. a. bei Älteren oder aus Elternsicht für 
ihre Kinder 

Mit der Farbe Gelb werden Maßnahmen die zur Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit führen bewertet. Diese wirken insbesondere behin-

dernd auf Menschen mit Handicap: 

• langes Warten an der Ampel, kurze Grünzeiten 

• erzwungene Umwege, Stufen (v. a. für Gehbehinderte) 

• Oberflächenmängel  

Mit der Farbe Grün werden alle Maßnahmen bewertet die die Attrakti-

vität des zu Fuß Gehens erhöhen: 

• Freude an der ungestörten Bewegung nebeneinander 
zu Fuß 

• einladende Orte zum Sitzen und für Sozialkontakte 

• städtebaulich verträgliche Straßenraumgestaltung 

• grün 

In den folgenden Tabellen werden die Schwerpunkte der Themenfel-

der Sicherheit, Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität und Stärkung der 

Fußwegebeziehungen in Zusammenhang mit den Umsetzungszeiträu-

men bewertet: 

Tabelle 5-1:  Bewertung des Schwerpunktes Verkehrssicherheit  

Verkehrssicherheit Kurzfristig Mittelfristig Langfristig 

LSA fußgänger-

freundlich einrichten  

Fußgängerfreundli-
chere LSA-Schaltung 
prüfen; bedingt ver-
trägliche Ströme mög-
lichst vermeiden 

Abbau Bedarfsampel 

Ausbau nach dem 3-
Sinne-Prinzip 

Aufstellflächen ver-
größern 

Freie Rechtsabbieger 
in Ampel integrieren 
oder zurückbauen 

 

stadtweite 
Umsetzung 
fußgänger-
freundlicher 
LSA 

 

 

Querungsstellen  

verbessern 

Provisorische  
Umbauten  

Flächenumverteilung 
prüfen 

Kfz-Geschwindigkeit 
reduzieren 

Umbau / Bautechni-
sche Maßnahmen: 

 Aufpflasterung  

 vorgezogene  
Seitenräume 

 Engstelle einrichten 

FGÜ einrichten 

 

Einschränkung der  
Bewegungsfreiheit 

Attraktivität 
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Prüfung zur Einrich-
tung einer bautechni-
schen Maßnahme 

Umbau einer Mittelin-
sel (min 2,50m x 
4,00m)  

Barrierefreier Umbau  

Kreisverkehr sicher 

gestalten 

Beleuchtung überprü-
fen  

Prüfen, ob Kfz-Verkehr 
aus Kölnstraße nicht 
mehr einfahren soll 
und Aufhebung Ein-
bahnstraße prüfen 

Dynamische Stellplatz-
anzeige prüfen  

FGÜ an jeder Zufahrt 
einrichten 

Innenkappe baulich 
umgestalten, so dass 
Überfahrt nur noch für 
Bus- und Lkw-Ver-
kehr komfortabel 

 

Geschwindigkeit  

reduzieren 

Temporäre Geschwin-
digkeitsmessung und 
Ahndung 

Prüfung Geschwindig-
keitsreduzierung 30 
(Lärm, Feinstaub) 

Prüfung (Teil-)Sperrun-
gen für Schwerlastver-
kehr 

Teilsperrungen für 
Schwerlastverkehr 

Flächenneuaufteilung 
und Attraktivierung 
des Straßenraums 

 

Schulwegsicherheit 
Schulisches Mobilitäts-
management intensi-
vieren (Kommunika-
tion, Fortführung be-
stehender Projekte, 
Kampagnen, Informati-
onen) 

Elternhaltestelle prüfen 
und einrichten  

Prüfung Schulstraße 
(ggf. Pilotprojekt) 

Bauliche Maßnahmen 
zur Unterstützung der 
Geschwindigkeitsre-
duzierung 

Querungsstellen defi-
nieren 

Systematisch 
Schulwege-
Verbindun-
gen sichern 

 

 

Tabelle 5-2:  Bewertung des Schwerpunktes Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit Kurzfristig Mittelfristig Langfristig 

Wegeoberflächen 

optimieren 

Punktuelle  
Gehwegschäden entfer-
nen 

Barrieren überprüfen 
und ggf. entfernen 
(z.B.Umlaufsperren,  
Poller) 

Barrieren kontrastreich 
markieren  

Wassergebundene De-
cken / Kantsteine  
optimieren 

Flächendeckende  
Sanierung von  
Oberflächen 

Umbau starker  
Gehwegneigungen 

Umbau Entwässe-
rungsrinnen (Null-
barriere) 

Verlegung ei-
nes rutschfes-
ten Oberflä-
chenbelags  

Barrierefreier 
Umbau von  
Pflaster (z.B.  
abschleifen, 
verfugen) – 
Gehwegbahnen 
schaffen 
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Querungsstellen 

barrierefrei  

ausgestalten 

Bordsteinabsenkung mit 
differenzierter Höhe 
(Doppelbord) punktuell 
prüfen und  
umbauen 

 

Bordsteinabsen-
kung mit differen-
zierter Höhe (Dop-
pelbord) quartiers-
weise prüfen und 
umbauen 

LSA mit taktilem 
und akustischem 
Leitsystem aus-
statten 

stadtweiter bar-
rierefreier Um-
bau aller Que-
rungsstellen 

 

Flächen- 

gerechtigkeit 

Gehwegbreiten sichern 
(empfohlene Breite 
2,50 m) 

Mobile Barrieren auf Ne-
benanlagen entfernen; 
Bewegungsräume frei-
halten (ggf. abpollern) 

Kfz-Parken/Halten auf 
Nebenanlagen unterbin-
den/ahnden 

Multifunktionsflä-
chen einrichten 

Möblierung verla-
gern (Kundenstop-
per, Radabstellan-
lagen, Schilder, 
Außengastronomie 
etc.)  

 

Kfz-Fahrstreifen 
reduzieren 

Infrastruktur für 
Radfahrende 
auf der Fahr-
bahn schaffen 

 

Barrieren  Gehwegbreiten sichern 
(empfohlene Breite 
2,50 m), mobile Barrie-
ren umorganisieren 

Kontrastreiche Markie-
rung der Barrieren 

Prüfung zur Barrierefrei-
heit (z.B. bei Umlauf-
sperren) 

  

Konflikte Rad- 

und Fußverkehr  

Benutzungspflicht für 
Radfahrende aufheben 
und „Gehweg / Radfah-
rer frei“ anordnen  
(VZ 239 mit Zusatz  
VZ 1022-10)  

Beschilderung, Markie-
rungen auf Nebenanlage 
und Fahrbahn  

Kommunikation zur Rad-
wegeführung 

Nebenanlage bau-
lich anpassen (Ent-
fernung ehemali-
ger Radwegmar-
kierungen) 

Bauliche Trennung 
stark frequentierter 
Wege  

Fahrradparken auf 
Kfz-Stellplätze ver-
lagern 
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Tabelle 5-3:  Bewertung des Schwerpunktes Aufenthaltsqualität 
und Stärkung der Fußwegeverbindung 

Aufenthaltsqualität 

und Stärkung der Fuß-

wegebeziehungen 

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig 

Sitzmöbel und 

Spielmöglichkeiten 

errichten 

Punktuelle Möblie-
rung errichten 

Begrünung 

Standards definie-
ren und stadtweit 
umsetzen 

Ergänzung um wei-
tere Elemente zur 
Versorgung (Toi-
lette, Abfallbehäl-
ter, Trinkwasser-
spender, Beleuch-
tung etc.) 

 

Wegeverbindungen 

attraktiver gestalten  

Konzept für 
Nahmobilitätsach-
sen erstellen  

Attraktivierung: Be-
grünung, Möblie-
rung, Qualität der 
Wege, Inszenie-
rung der Wege 

Attraktive Wege ab-
seits der Hauptver-
kehrsstraßen aus-
bauen (befestigt, 
beleuchtet, etc.) 

 

Innerörtliches Leitsys-

tem  

Wegeverbindungen 
sichtbarer und at-
traktiver machen  

Neues Wegwei-
sungskonzept er-
stellen 

Punktuelle Infota-
feln 

Innerörtliche Weg-
weisung und takti-
les Leitsystem ein-
richten 

 

 

 

 

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW ist ein Netzwerk aus Kommunen, die 

ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten in ihren Gebietskörperschaften 

fördern und damit eine Mobilitätswende herbeiführen möchten. Dabei 

werden sie von drei regionalen Koordinierungsstellen unterstützt. 

Die entscheidende Herausforderung liegt darin, die ganzheitliche Be-

trachtung des Themas Mobilität dauerhaft in den alltäglichen Ar-

beitspraktiken der gesamten Verwaltung zu verankern. Eine eindeutige 

Zielvorgabe durch die Kommunalpolitik bzw. der Verwaltungsspitze 

und ein darauf ausgerichtetes kooperatives Handeln und Planen der 

Fachbereiche ist dazu notwendig. 

Die zielführende Strategie hierzu ist das Kommunale Mobilitätsma-

nagement. Das Kommunale Mobilitätsmanagement hat die Aufgabe, 

das Planen und Handeln der für Mobilität und Verkehr zuständigen 

Das Zukunftsnetz Mobili-
tät NRW 
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Fachstellen der Kommunalverwaltung mit dem Ziel zu koordinieren, für 

die Verkehrserzeugenden und Verkehrsteilnehmenden nachhaltige 

Mobilitätsangebote sowie verkehrssparende Raumstrukturen zu schaf-

fen. Dies erfordert einen strukturierten, kontinuierlichen fachbereichs-

übergreifenden Abstimmungs- und Entscheidungsprozess, in dem 

Maßnahmen aus den Bereichen der Verkehrsplanung, des Bau- und 

Planungsrechts, der Informations- und Kommunikationstechnologie, 

der Öffentlichkeitsarbeit, des Bürger*innendialogs und des Dialogmar-

ketings zu einer Gesamtstrategie zusammengeführt (kommunales Mo-

bilitätkonzept) und realisiert werden.  

Die Koordinierungsstellen des Zukunftsnetz Mobilität NRW unterstüt-

zen die Mitgliedskommunen bei der Initiierung des Kommunalen Mo-

bilitätsmanagements mit einem Erstgespräch, mit der Beratung zu der 

verwaltungsinternen Prozessgestaltung, mit der Vernetzung mit ande-

ren Kommunen, mit Fortbildungen und mit konkreten Angeboten zu 

zielgruppenspezifischen Mobilitätsmanagementmaßnahmen. 

Die Fußverkehrs-Checks sind eine Maßnahme, die dazu beiträgt, in 

den teilnehmenden Kommunen die fachbereichsübergreifende Zu-

sammenarbeit zu initiieren bzw. zu verstetigen, sowie gleichzeitig die 

Politik, weitere Akteure und Institutionen und natürlich Bürger*innen 

einzubinden. 

Die Mitgliedschaft der Stadt Jülich im Zukunftsnetz Mobilität NRW ist 

ein Ergebnis der vielen Aktivitäten, die die Stadt im Bereich der nach-

haltigen Mobilitätsentwicklung und des Mobilitätsmanagements ge-

plant hatte. Nach dem offiziellen Beitritt im Februar 2020 hat das 

Thema Mobilität verwaltungsintern einen neuen Stellenwert bekom-

men. Außerdem wurden viele Mobilitätsmanagementmaßnahmen ge-

plant und umgesetzt.  

Als besonderes Planwerk ist hier sicherlich das kommunale Mobilitäts-

konzept zu nennen, welches am 23. Juni 2021 vom Stadtrat beschlos-

sen wurde. Mit dem Mobilitätskonzept sind die erforderlichen Grundla-

gen für Maßnahmen geschaffen, die als Handlungsgrundlage für die 

kommenden Jahre dienen, zu einer Senkung der kommunalen Treib-

hausgasemissionen beizutragen. Das Konzept enthält Maßnahmen 

zum Ausbau des Schienenverkehrs und des Busverkehrs ebenso wie 

Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr. Dabei stellen der Radver-

kehr und die Anbindung der Stadtteile an die Innenstadt einen beson-

deren Schwerpunkt dar. 

Mitgliedschaft der  
Stadt Jülich 
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Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird von einem Lenkungs-

kreis begleitet und gesteuert, der sich aus Vertretern der Verwaltung 

und der Kommunalpolitik zusammensetzt.  

Bei den Fußverkehrs-Checks waren zahlreiche Vertreter aus Bürger-

schaft und Verwaltung(spitze) eingebunden. Nicht zuletzt durch die 

Teilnahme zahlreicher Kommunalpolitiker wurde signalisiert, dass das 

Thema Fußverkehr ein politisch relevantes ist und zwingend in die o.g. 

Ideen und Pläne eingebunden werden muss. Die Federführung lag bei 

Frau Claudia Tonic-Cober. Sie ist Mobilitätsbeauftragte der Stadtver-

waltung und bildet gemeinsam mit der Klimaschutzmanagerin Frau 

Strehl und der Nachhaltigkeitsmanagerin Frau Reichenbach die Stabs-

stelle „NaMoK“, die direkt dem Bürgermeister zugeordnet ist.  

Frau Tonic-Cober ist seit Beginn der Mitgliedschaft zentrale Ansprech-

partnerin für das Zukunftsnetz Mobilität NRW. Sie ist auch zur Mobili-

tätsmanagerin ausgebildet worden und wird von Verwaltungsmitarbei-

tern aus der Region geschätzt und als Expertin für viele Mobilitätsma-

nagementmaßnahmen angefragt. Mit Unterstützung der Verwaltungs-

spitze ist es ihr gelungen, einen Prozess des Umdenkens in der Stadt-

verwaltung und in der Politik Jülichs in die Richtung eines verstärkten 

Handelns hin zur Förderung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung 

anzustoßen. 
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6 Zusammenfassung und Fazit 

Die Stadt Jülich zeigte auf vielfältige Weise ein herausragendes Enga-

gement der Verwaltung mit vielen kreativen Ideen und Aktionen. Erst-

malig wurde im Rahmen der Fußverkehrs-Checks NRW eine Bege-

hung bei Dunkelheit durchgeführt, durch die die Verwaltung, die politi-

schen Vertreter*innen, die Gutachterinnen und natürlich auch die teil-

nehmenden Bürger*innen ganz neue Einblicke auf die Situation se-

heingeschränkter Personen bei Nacht erlangen konnten. Auch wurde 

bereits ganz zu Beginn Wert darauf gelegt, dass eine Begehung im 

Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche stattfinden würde, so dass 

der Fußverkehrs-Check sich in die vielfältigen Aktionen der Stadt Jü-

lich sehr gut einbinden ließ.  

Abbildung 6-1: Der Fußverkehrs-Check ist eingebunden in vielfältige 
Aktionen zur Europäischen Mobilitätswoche  

 

Die Kernstadt von Jülich besticht durch ihre Lebendigkeit: Die vielen 

attraktiven Angebote mit Außengastronomie und die hohe Fußver-

kehrsfrequenz sind für Mittelstädte dieser Größe wahrlich nicht selbst-

verständlich, zeugen aber von der hohen Lebensqualität und Identifi-

kation der Jülicherinnen und Jülicher mit ihrer Stadt. Diese Attraktivität 

weiter zu bestärken und zu gestalten, auch mit dem Ziel, die Straßen-

räume für den Aufenthalt und die Kommunikation noch einladender zu 

gestalten, verdient Unterstützung und Lob. Man darf gespannt sein, 

auf die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes und die geplanten städte-

baulichen und straßenräumlichen Optimierungen, die in der Kernstadt 

auch die Barrierefreiheit verbessern werden.  
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Die Fußverkehrs-Checks können hier vielleicht noch die Idee einbrin-

gen, die Kfz-Durchfahrt auf manchen Relationen zu unterbinden und 

so zwar die Parkplätze erreichbar zu halten, aber den Durchgangs- 

und „Cruising“-Verkehr zu unterbinden, der gerade auch in Kleinstäd-

ten durchaus eine Bedeutung haben kann.  

Jülich sollte die wichtigen Fußverkehrsachsen mehr in Wert setzen 

und inszenieren, so z.B. die Achse vom Bahnhof in die Innenstadt und 

weiter zum Brückenkopfpark. Hier sollten die Fußwege und die Über-

gänge an den Knotenpunkten perfekt barrierefrei und komfortabel ge-

staltet werden, um die autofreie Mobilität auch der Besucher*innen zu 

fördern. Ob die Inszenierung der Hauptachsen über ein innerörtliches 

Leitsystem, über (vielleicht auch zu Beginn provisorische) Begrünung, 

eine spezielle Beleuchtung oder andere wiederkehrende Elemente er-

folgt, sollte diskutiert werden.  

Wie auch in vielen anderen Fußverkehrs-Check-Kommunen muss 

auch die Stadt Jülich in einen zielgerichteten Dialog mit Straßen.NRW 

treten, an den innerörtlichen klassifizierten Straßenzügen die Bedin-

gungen für den Fuß- und Radverkehr zu verbessern. Ein richtiger An-

satz ist, den Schwerlastverkehr möglichst zu verlagern. Auch eine Ge-

schwindigkeitsreduktion aus Luftschutzreinhalte- oder Lärmschutz-

gründen sollte geprüft werden. Die Diskussion, Tempo 30 für den 

Stadtverkehr bundesweit einzuführen, sollte verstärkt auch in Klein- 

und Mittelstädten geführt werden. Schließlich birgt eine Reduzierung 

des fließenden und ruhenden Kfz-Verkehrs neue Möglichkeiten für 

Aufenthalt und Begrünung und hilft das Stadtklima zu verbessern.  
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7 Quellen 

AGFK BW: AGFK-Faktenblatt 04: Querungshilfen für den Fußver-

kehr. Januar 2020 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung 

(VwV-StVO) zu §§ 39 bis 43 unter Absatz 1.2: http://www.ver-

waltungsvorschriften-im-inter-

net.de/bsvwvbund_26012001_S3236420014.htm, abgerufen 

am 21.01.2021 

Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Ge-

meinden und Kreise in NRW e. V.: Handlungsleitfaden zur För-

derung des Fußverkehrs in den Kommunen. Krefeld 2009 

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt): Einsatzbereiche und Ent-

wurfselemente von Radschnellverbindungen. Heft V320. Ber-

gisch Gladbach 2019 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): 

Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen (EFA). Köln, 2002 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): 

Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA). Köln, 2010 
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